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Universitätsstadt Gießen 

Bebauungsplan Nr. GI 03/08 

„Marshall-Siedlung“, 1. Änderung  

 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und 
der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB (Frist bis zum 10.08.2012) eingegangenen Stellungnahmen mit Anregungen. 

 
 
 
 
 
 
Gießen, den 31.08.2012 
 
 
Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
 
 
Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen (Öffentlichkeit) 
 
Es wurden keine Stellungnahmen mit Anregungen vorgelegt. 
 
 
 
Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen (Träger öffentlicher Belange) 
 
Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur (09.08.2012) 
 
 

 
Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen 
 
Regierungspräsidium Gießen/Obere Forstbehörde (10.08.2012) 
Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg (7.08.2012)  
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Frankfurt, 3.02.2012) 
Universitätsstadt Gießen, Amt für Brandschutz (9.07.2012) 
Universitätsstadt Gießen, Bauordnungsamt (14.08.2012) 
Landkreis Gießen, Wasser- und Bodenschutz (17.07.2012) 
Landkreis Gießen, Fachdienst Naturschutz (17.07.2012) 
Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Schotten (10.08.2012) 
Stadtwerke Gießen/Nahverkehr (30.07.2012) 
Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH (2.07.2012) 
Staatliches Schulamt Gießen/Vogelsberg (6.08.2012)  
Städtisches Schulverwaltungsamt (3.07.2012) 
Universitätsstadt Gießen, Stadtvermessungsamt (12.07.2012) 
Universitätsstadt Gießen, Stadtreinigungs- und Fuhramt (10.08.2012) 
Universitätsstadt Gießen, Tiefbauamt-Mittelhessische Wasserbetriebe (7.08.2012) 
Universitätsstadt Gießen, Abt. Wirtschaftsförderung (7.08.2012) 
Universitätsstadt Gießen, Behindertenbeauftragte (3.07.2012) 
 
Keine Stellungnahme abgegeben haben 
 
Forstamt Wettenberg 
Bund für Umwelt- und Naturschutz 
Naturschutzbund Deutschland 
Hess. Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz 
Landesjagdverband Hessen 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen 
Stadtwerke, Fernwärme 
Mit.N (Gas+Wasser+Strom) 
Universitätsstadt Gießen, Straßenverkehrsbehörde 
Universitätsstadt Gießen, Gartenamt 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier:  Bebauungsplan GI 03/08 „Marshall-Siedlung“, 1. Änderung 
Abwägung der Anregungen, die im Beteiligungsverfahren vom 07.07. bis 
10.08.2012 nach § 4 (2) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur, Stadt Gießen vom: 9.08.2012 

 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) 
Der Hinweis auf die erforderliche Vorlage und Abstimmung eines arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrages vor dem Satzungsbeschluss wird zur 
Kenntnis genommen. 
Dieser Fachbeitrag konnte vom beauftragten Büro Bioplan/Marburg bis 
Anfang September vorgelegt und mit der Unteren Naturschutzbehörde 
abgestimmt werden. Auf dieser gutachterlichen Grundlage wurden zwei 
artenschutzrechtliche Hinweise in den Bebauungsplan aufgenommen, die 
bei dessen Umsetzung berücksichtigt werden müssen. 
 
 
 
 
zu 2) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das Regenrückhaltebecken wird in seiner bestehenden Größe instandge-
setzt und für alle Bauvorhaben im Plangebiet in Betrieb genommen. Die 
erforderlichen Genehmigungen hierfür wurden unter Beteiligung der 
Unteren Naturschutzbehörde erteilt, was u.a. zu zeitlichen Auflagen 
bezüglich der Bauausführung geführt hat. 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan GI 03/08 „Marshall-Siedlung“, 1. Änderung 
Abwägung der Anregungen, die im Beteiligungsverfahren vom 07.07. bis 
10.08.2012 nach § 4 (2) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur, Stadt Gießen vom: 9.08.2012 

 
Beschlussempfehlungen 
 
zu 3) 
Der Anregung auf Festsetzung einer Dachbegrünung wird nicht ge-
folgt, da der wesentliche Teil der geplanten Bauvorhaben bereits 
(ohne entsprechende Auflagen) genehmigt wurde und von einer 
Begrünung der verbleibenden Dachflächen keine lokalklimatisch 
wirksame Verbesserung erwartet wird. 
Unter Berücksichtigung des bisherigen Gebäudebestandes (High 
School, ohne Dachbegrünung) erhöht sich der Versiegelungsanteil im 
Plangebiet nur unwesentlich. Selbst bei langfristig möglicher Ausnut-
zung der festgesetzten zulässigen Grundflächenzahl (0,40) und Reali-
sierung der für die Kletterhalle zusätzlich notwendigen Stellplätze wird 
keine signifikante Verbesserung der lokalklimatischen Situation durch 
Festsetzung einer Dachbegrünung (für die Kletterhalle mit ca. 600 m² 
Dachfläche und den zeitlich noch nicht absehbaren 2. Bauabschnitt 
der Sophie-Scholl-Schule) erwartet. 
Zudem stehen bei der DAV-Kletterhalle auch wirtschaftliche Gründe 
gegen eine derartige Auflage, da die erforderliche Verstärkung der 
Konstruktion zur Begrünung des mit ca. 15° geneigten Daches einen 
erheblichen Mehraufwand für den Verein darstellen würde. 
 
zu 4) 
Der Anregung zur Betrachtung der lokalklimatischen Situation sowie 
der diesbezüglichen Auswirkungen von Bau- und Planungsvorhaben 
im Zusammenhang mit dem US-Depot wird insofern gefolgt, dass für 
die dort anstehende Bebauungsplanung ein Umweltbericht u.a. mit 
entsprechenden Aussagen erstellt wird. 
Ein im Rahmen einer umfassenden Bebauungsplanaufstellung erforder-
licher Umweltbericht muss regelmäßig auch unter Berücksichtigung von 
Wechselwirkungen des Planvorhabens mit seinem Umfeld auch die 
lokalklimatischen Auswirkungen der Bauleitplanung erfassen und 
bewerten. 
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN 
hier: Bebauungsplan GI 03/08 „Marshall-Siedlung“, 1. Änderung 
Abwägung der Anregungen, die im Beteiligungsverfahren vom 07.07. bis 
10.08.2012 nach § 4 (2) BauGB vorgebracht worden sind. 
Stellungnahme von: Amt für Umwelt und Natur, Stadt Gießen vom: 9.08.2012 

 
Beschlussempfehlungen 
 
zu 5) 
Die Einschätzung der lokalklimatischen Auswirkungen durch die 
geplante Bebauung am Rand des US-Depots wird zur Kenntnis 
genommen. 
Es wird jedoch darauf verwiesen, dass im Plangebiet bereits mit der 
ehemaligen High School eine nahezu genauso umfangreiche Bebau-
ung seit längerer Zeit vorhanden war und daher durch die (nach 
Abriss entstehende) Neubebauung keine signifikanten Verände-
rungen der lokalklimatischen Situation erwartet wird. 
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